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Mit feierlichen Gewändern, glänzenden
Kronen und strahlenden Sternen kamen
zum Ende des alten Jahres, am
28.12.2010 traditionell die Sternsinger in
das Amtszimmer des Oberbürgermeis -
ters in der Stadtverwaltung Flöha.
Mit dem Kreidezeichen „C+M+B+2011“
(Christus mansionem benedicat = „Chris -
tus segne dieses Haus“) bringen sie als
die Heiligen Drei Könige den Segen
„Christus segne dieses Haus“ zu den
Menschen und sammeln für Not leidende
Kinder in aller Welt. So wurde auch in
diesem Jahr der Segen der Stadtverwal-
tung wieder erteilt. 

„Kinder zeigen Stärke“ heißt das Leitwort
der 53. Aktion Dreikönigssingen, das ak-
tuelle Beispielland ist Kambodscha. 1959
wurde die Aktion erstmals gestartet. In-
zwischen ist das Dreikönigssingen die
weltweit größte Solidaritätsaktion, bei
der sich Kinder für Kinder in Not enga-
gieren. Sie wird getragen vom Kindermis-
sionswerk „Die Sternsinger“ und vom
Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ). Jährlich können mit den
Mitteln aus der Aktion rund 2.400 Projek-
te für Not leidende Kinder in Afrika, La-
teinamerika, Asien, Ozeanien und Osteu-
ropa unterstützt werden.
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Falkenau

Kinder zeigen Stärke

Am 19. Februar 2011 in der Zeit von 9:00
Uhr bis 16:00 Uhr findet im Samuel-Pu-
fendorf-Gymnasium in der Turnerstraße
in Flöha die 22. Flöhaer Mineralienschau
statt. Auch zu dieser Börse wollen sich
die Veranstalter wieder einige Überra-
schungen einfallen lassen. Zu den inter-

essierten Besuchern dieses regionalen
Ereignisses gehörten in den vergangenen
Jahren natürlich in erster Linie Bewohner
der Stadt Flöha.
Weitere Informationen zur Mineralien-
schau sind in Kürze auch unter
www.sachsens-minerale.de ersichtlich.

22. Mineralienschau erwartet ihre Gäste

Eines der wichtigsten Ziele der Stadt
Flöha ist es, den Rückgang der Einwoh-
nerzahl durch weniger Geburten und Ab-
wanderung bestmöglich durch eine Kon-
zentration urbaner Funktionen zu kom-
pensieren. Die Entwicklung der „Alten
Baumwolle“ zu einer echten neuen
Stadtmitte hat hierfür eine besondere
strategische Bedeutung.
Das übergeordnete Leitbild „Alte Baum-
wolle – Neue Mitte“ verleiht der Bedeu-
tung dieses Vorhabens besonderen Aus-
druck.
Das Städtebauliche Entwicklungskon-
zept „Aktives Stadt- und Ortsteilzentrum
Alte Baumwolle“ wurde am 26. August
2010 vom Stadtrat beschlossen. In der
endgültigen Fassung können sich Bür-
ger über die geplanten Maßnahmen in
der „Alten Baumwolle“ nunmehr umfas-
send im Internet auf der Website der
Stadt Flöha unter www.floeha.de infor-
mieren.
Zu den dort abrufbaren Informationen
gehören u.a. das komplette städtebauli-
che Entwicklungskonzept aktives Stadt-
und Ortsteilzentrum „Alte Baumwolle“,
eine Fotodokumentation der Alten
Baumwolle, der Masterplan und um-
fangreiches Kartenmaterial.
Selbstverständlich können alle Unterla-
gen auch in der Stadtverwaltung im
Sachgebiet Stadtplanung eingesehen
werden.

Entwicklungskonzept 
„Aktives Stadt- und 

Ortsteilzentrum 
Alte Baumwolle“ liegt vor

Sternsinger unterwegs für Kinder in Not
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Öffentliche Bekanntmachung Nr. 01/2011 der Stadtverwaltung Flöha
Bekanntmachung über die Feststellung der Jahresrechnung 2009

Auf der Grundlage der §§ 88 und 104 der
Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18.03.2003 zuletzt geändert
am 29.01.2008 hat der Stadtrat von Flö-
ha in seiner Sitzung am 16.12.2010 die
Jahresrechnung 2009 mit Rechen-
schafts bericht festgestellt.

1. Rechnungsergebnis des 
Rechnungsjahres 2009

16.410.128,88 EUR
davon entfallen auf die Einnahmen
und Ausgaben

1.1 im Verwaltungshaushalt
11.640.391,50 EUR

1.2 im Vermögenshaushalt
4.769.737,38 EUR

2. Reste
2.1 Haushaltsausgabereste

2.187.564,12 EUR
2.2 Haushaltseinnahmereste

277.906,43 EUR

3. Zuführung vom Verwaltungshaus-
halt an den Vermögenshaushalt

1.371.286,74 EUR

Die Jahresrechnung 2009 mit Rechen-
schaftsbericht liegt zur Einsichtnahme
vom 

24.01.2011 – 02.02.2011

während der Dienststunden
montags und mittwochs 

9:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr

dienstags und donnerstags 
9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr 

freitags 
9:00 – 12:00 Uhr

in der Stadtverwaltung, Zimmer 1.01 öf-
fentlich aus.

Flöha,17.12.2010

Schlosser
Oberbürgermeister

Beschlüsse aus der Stadtratssitzung vom 25.11.2010

Beschluss über die Verlängerung des
befristeten Kaufangebotes für Grund-
stücksteilflächen im Areal der Alten
Baumwolle 
Beschluss-Nr.: 075/15/2010
Abst.-Ergebnis: Mit Stimmenmehrheit (20
Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Beschluss über die Zweckvereinba-
rung zur Übertragung der Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach § 49 StVO zwischen der Gro-

ßen Kreisstadt Flöha und dem Land-
ratsamt Mittelsachsen 
Beschluss-Nr.: 076/15/2010
Abst.-Ergebnis: Mit Stimmenmehrheit (18
Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthal-
tung)

Beschluss zur außerplanmäßigen Aus-
gabe Baumaßnahme Jugendzentrum
UFO 
Beschluss-Nr.: 077/15/2010
Abst.-Ergebnis: Mit Stimmenmehrheit (16

Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 4 Enthal-
tungen)

Grundsatzbeschluss zum Bauvorha-
ben: Ertüchtigung bautechnischer
Brandschutz in der Grundschule Frie-
drich Schiller
Beschluss-Nr.: 078/15/2010
Abst.-Ergebnis: Mit Stimmenmehrheit (19
Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthal-
tung)

Schulanmeldung Mittelschule Flöha-Plaue 2011

Für das Schuljahr 2011/2012 erfolgt die
Anmeldung der Grundschüler für die
künftigen Schüler der 5. Klassen vom
04.03.2011 bis 11.03.2011.
Die Anmeldung erfolgt im Schulsekretari-
at im Haus 1 (Altbau) im 2. OG zu folgen-
den Terminen:
04.03.2011 bis 10.03.2011 (außer am
06.03.2011) jeweils täglich von 07:00 Uhr
bis 14:00 Uhr
zusätzlich am 05.03.2011 von 10:30 Uhr
bis 12:00 Uhr

und am 08.03.2011 und 10.03.2011 von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
sowie am 11.03.2011 von 07:00 Uhr bis
12:00 Uhr

Folgende Unterlagen sind zur Schulan-
meldung Ihres Kindes einzureichen:
eine Kopie des Halbjahreszeugnisses der
• Klasse 4 der Grundschule 
• eine Kopie der Geburtsurkunde 
• das Original der Bildungsempfehlung 
• Übergangsformular mit Entscheidung

Ethik/Religion und Zweitwunsch einer
Mittelschule 

Am 31. Mai 2011 erhalten Sie Bescheid,
ob Ihr Kind an der Mittelschule Flöha-
Plaue aufgenommen werden kann.

Falls Sie Anfragen haben bzw. weitere
Erläuterungen wünschen, steht Ihnen die
Schulleitung gern beratend zur Seite.
Tel.: 03726 2638,
E-Mail: kontakt@mittelschule-floeha.de

Doppelte Vorsorge durch Blutspende

Wenn es mal wieder beim Blutspende-
dienst „brennt“, werden dringend Blut-
spender gesucht, um die Patienten in
den Kliniken der Umgebung ausreichend
mit Blutkonserven versorgen zu können.
Ein stabiles Blutdepot ist die beste Vor-
sorge für medizinische Notfälle, von de-
nen jeder betroffen sein könnte.
Deshalb sollten alle gesunden Einwohner

von 18 bis 71 Jahre (Erstspender 65) der
Region für sich selbst gewissenhaft prü-
fen, ob sie nicht auch an der Blutspende-
aktion teilnehmen können:

am Mittwoch, dem 02.02.11 
von 14:00 – 19:00 Uhr 

in der Feuerwehr Flöha, Turnerstraße 13
Mit der Spende sorgen Sie nicht nur für
die Blutspendersorgung vor, sondern er-

halten als Dank auch einen Rauchmelder
für Ihre Wohnung, der Sie vor Gefahren
warnt und somit Ihr Leben retten kann. 
Der DRK-Blutspendedienst Ost dankt al-
len Blutspenderinnen und Blutspendern,
die auch im Februar, mit teilweisen
schwierigen Witterungsbedingungen und
während der Winterferien Blut spenden
ganz herzlich.
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Schülerbeförderung nun Aufgabe 
des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) Schülerbeförderung

Seit dem 1. Januar liegt die Aufgabe der
Schülerbeförderung für die Landkreise
Zwickau, Mittelsachsen und den Erzge-
birgskreis in den Händen des Zweckver-
bandes.
Vorerst werden die Mitarbeiter der Schü-
lerbeförderung wie bisher in den Land-
ratsämtern als Ansprechpartner für die
Eltern, Schüler und Schulen da sein. Sie
sind unter den bisherigen Rufnummern
erreichbar. In den nächsten Monaten zie-
hen die Mitarbeiter nach Chemnitz um.
Hier werden die Kenntnisse der Fach-
kräfte aus den drei Landkreisen zu-
sammenfließen und ein effizienteres Ar-
beiten ermöglicht. Bis zum Start des neu-
en Schuljahres im August 2011 gelten für
die Eltern und Schüler noch die Satzun-
gen und Rechtsgrundlagen der Landkrei-
se, die bisher zuständig waren.
Der Verbandsvorsitzende des ZVMS Dr.
Christoph Scheurer erklärt: „Ziel der Auf-
gabenübertragung ist die Verbesserung
der Planungssicherheit bei den Landkrei-
sen und Verkehrsunternehmen, die nach-
haltige Sicherung des Systems ÖPNV,
durch die Schülerverbundkarte die Erhö-
hung der Attraktivität des Angebotes für
die Schüler und die Entlastung der Land-

kreise in Bezug auf den Verwaltungsauf-
wand. Der ZVMS beziehungsweise die
VMS GmbH verfügt über den direkten
Kontakt zu den Verkehrsunternehmen,
die umfassendsten Kenntnisse rund um
den ÖPNV unserer Region und ist damit
auch der beste Partner für eine optimale
Schülerbeförderung.“
Möglich ist die finanzielle Optimierung
durch die Einführung der neuen Schü-
lerverbundkarte zum Schuljahresbeginn
2011/12. Alle Schüler, die das Ticket
nutzen dürfen, können damit im gesam-
ten Verbundgebiet fahren. Dass es keine
Zonengrenzen geben wird, vereinfacht
die Ausgabe der Tickets und verringert
den Verwaltungsaufwand. Bei einem
Schul- oder Ausbildungsortwechsel
muss beispielsweise keine neue Karte
ausgestellt werden. Etwa 38 000 Schü-
ler haben in den drei Landkreisen An-
recht auf ein Schülerticket. Der Preis der
Schülerverbundkarte wird ab August
35,80 Euro pro Monat betragen, wobei
der Elternanteil bei 8,00 Euro pro Monat
liegt (ohne teilweise Extrazahlungen der
Landkreise). Einsparungspotenziale er-
schließen sich in den nächsten Jahren
durch den geringer werdenden Verwal-

tungsaufwand.
Die neue Satzung für die Schülerbeför-
derung, in der neben den Elternanteilen
auch die Mindestentfernungen, Geneh-
migungsdauer, Ermäßigungsberechti-
gungen und andere Verfahrensweisen
festgehalten sind, wird in der nächsten
Verbandversammlung des ZVMS be-
schlossen werden. Die Eckpunkte sind
dabei natürlich schon fest und waren
Basis der Abstimmungen in den Kreista-
gen und der Verbandsversammlung.
Zum Beispiel wurde der Elternanteil auf
80 Euro pro Schuljahr festgelegt, die
Mindestentfernung für die Berechtigung
liegt bis Klasse vier bei zwei Kilometern,
ab Klasse fünf bei drei Kilometern. Erar-
beitet wurde die noch zu beschließende
Satzung von den Vertretern der Land-
kreise. Der Einfluss der Landkreise auf
die Schülerbeförderung bleibt auch in
Zukunft bestehen. Pro Landkreis wer-
den drei Vertreter entsandt, die in einem
Schülerbeförderungs-Beirat auch künf-
tig die Interessen der Landkreise ein-
bringen werden.

Landratsamt Mittelsachsen
05.01.2011

Mittelsachsen ist der wirtschaftlich stärkste Kreis im Freistaat

Nach einem Ranking der Wirtschaftszei-
tung „Focus Money“ ist Mittelsachsen
der wirtschaftsstärkste Kreis im Freistaat.
Mittelsachsen ist deutschlandweit auf
Platz 240, dahinter folgen Dresden und
Leipzig auf den Positionen 286 und 302.
Ingesamt wurden 401 Landkreise und
kreisfreie Städte untersucht. Dabei wur-
den unter anderem Kriterien wie Arbeits-
losenquote, Investitionen im verarbeite-
ten Gewerbe je Erwerbstätigen und Ver-

änderung des Bruttoinlandsproduktes
sowie das verfügbare Einkommen je Ein-
wohner betrachtet.
Landrat Volker Uhlig: „Dieses Ranking
unterstreicht die Leistungen der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer und auch
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sehr. Es zeigt wie attraktiv der Wirt-
schaftsstandort Mittelsachsen ist. Dank
des Branchenmixes ging die Wirtschafts-
krise zwar nicht spurlos, aber mit gerin-

geren Auswirkungen an uns vorüber als
in anderen Regionen. Wir als Landkreis
setzen mit unseren Möglichkeiten weiter-
hin alles daran, dass wir den Unterneh-
men weiterhin ein guter Partner sind und
wollen gemeinsam Lösungen des anste-
henden Fachkräftemangels finden.“

Landratsamt Mittelsachsen
21.12.2010

Landeserziehungsgeld bleibt anrechnungsfrei

Während das Bundeselterngeld ab 2011
bei einkommensabhängigen Soziallei-
stungen, wie zum Beispiel dem Arbeitslo-
sengeld II, in aller Regel angerechnet
wird, bleibt das sächsische Landeserzie-
hungsgeld auch künftig von einer sol-
chen Anrechnung ausgenommen.
„Mit dem Landeserziehungsgeld erkennt
der Freistaat Sachsen die Erziehungslei-
stung jener Eltern an, die ihr Kind auch
nach dem ersten Lebensjahr selbst zu
Hause betreuen und erziehen möchten
und keinen Platz in einer Kindertages-
stätte in Anspruch nehmen“, sagte Fami-
lienministerin Christine Clauß. Das säch-
sische Landeserziehungsgeld kann im
zweiten oder dritten Lebensjahr des Kin-

des in Anspruch genommen werden. Die
Leistungsdauer und Leistungshöhe sind
nach der Kinderzahl gestaffelt.
Für das erste und zweite sowie ab dem
dritten Kind werden einkommensabhän-
gig bis zu 200, 250 bzw. 300 Euro mo-
natlich gezahlt. Dafür wendet der Frei-
staat Sachsen pro Jahr rund 20 Millionen
Euro auf.
Für Kinder, die ab 2011 geboren werden,
hat der Sächsische Landtag aus Grün-
den der Haushaltskonsolidierung be-
schlossen, dass sich die Zahlbeträge für
das erste und zweite Kind um jeweils 50
Euro verringern. Dies erscheint vertret-
bar, zumal das Landeserziehungsgeld im
Freistaat Sachsen als familienpolitische

Leistung erhalten bleibt und das
Wunsch- und Wahlrecht von Eltern auf
die häusliche Betreuung ihres Kindes
weiterhin stützt.

Ein Landeserziehungsgeld gewähren au-
ßer Sachsen nur noch drei weitere
Bundesländer: Baden-Württemberg,
Bayern und Thüringen.

Weitere Informationen zum Landeserzie-
hungsgeld sind zu finden unter
http://www.familie.sachsen.de/86.html

Sächsisches Staatsministerium für Sozi-
ales und Verbraucherschutz
21.12.2010



STADTKURIER FLÖHA – Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Flöha und der Gemeinde Falkenau – NICHTAMTLICHER TEIL

Seite 4 Nr. 01/2011

Hinweise zur Abfallentsorgung im Landkreis Mittelsachsen 

Viele Straßen sind für die Entsorgungs-
fahrzeuge nicht mehr befahrbar. Auch
wenn kein neuer Schnee dazukommt,
sind durch Schneeberge und parkende
Autos oft nur noch enge Gassen oder
Fahrspuren frei. Diese reichen für die
Entsorgungsfahrzeuge mit bis zu 26 Ton-
nen Last und 2,80 m Breite nicht aus. 
Uns erreichen verwunderte Anrufer, weil
Abfälle trotz geräumter Straßen nicht ab-
geholt werden. Grund ist: der Entsorger
kommt oftmals nicht bis an den Ort her-
an. Auch Schneeberge in Kurven und an

Kreuzungen verhindern ein Hineinfahren
in Straßen. 
Die zuständigen Entsorgungsunterneh-
men fahren momentan die Touren in den
mit Müllsammelfahrzeugen befahrbaren
Straßen planmäßig nach 2011er Touren-
plan. Wir empfehlen die Abfallbehälter
zur nächsten Hauptstraße vorzuräumen.
Diese sind oft vom Winterdienst besser
geräumt und die schweren Entsorgungs-
fahrzeuge können diese sicherer befah-
ren als Nebenstraßen.
Die Entleerungstermine der nächsten

Hauptstraße entnehmen Sie bitte dem
Abfallkalender oder der Internetseite
www.ekm-mittelsachsen.de.
Wenn Abfallbehälter zu Hauptstraßen
vorgeräumt werden, sollten diese (insbe-
sondere Restabfallbehälter) unbedingt
gekennzeichnet sein, damit Verwechs-
lungen vermieden werden.
Alle Entsorger sind bemüht, die Entsor-
gung so gut es geht aufrecht zu erhalten.
Sie sind in mehreren Schichten mit zu-
sätzlichen Fahrzeugen und mit zusätz-
lichen Mitarbeitern auf den Fahrzeugen
zum Herbeiholen der Behälter unter-
wegs. Teilweise sind auch LKW s und
kleinere Fahrzeuge im Einsatz. Trotzdem
dauern die Touren im Schnitt vier Stun-
den länger als unter normalen Bedingun-
gen. Die vollen Entsorgungsfahrzeuge
müssen ihre Ladung in Chemnitz bzw.
Hohenlauft entleeren – auch diese Fahrt
dauert wesentlich länger. Deshalb kön-
nen ausgefallene Touren nicht nachge-
holt werden.
Die Auslieferung der Gelben Tonnen in
den Entsorgungsgebieten Döbeln und
Freiberg wird Mitte Januar – sofern das
Wetter es zulässt – fortgesetzt. Es kön-
nen auch weiterhin Gelbe oder andere
durchsichtige Säcke genutzt werden.
Sollten an den bekannten Ausgabestel-
len keine Gelben Säcke mehr vorhanden
sein, liefert die Firma Becker Umwelt-
dienste GmbH umgehend nach: kosten-
lose Rufnummer 0800 3304516. 
Die meisten Glascontainer sind einge-
schneit oder durch Schneeberäumung
auf den Straßen zugeschoben. Eine
Glasentsorgung kann derzeit nur einge-
schränkt stattfinden.

Sollte sich die Wettersituation wie zum
Monatsbeginn angekündigt dennoch
nicht grundlegend ändern, bitten wir Sie
um Verständnis und hoffen auf Ihre Mit-
hilfe. Dafür bedanken wir uns.

EKM Entsorgungsdienste 
Kreis Mittelsachsen GmbH

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
für den Dienstbereich Flöha

Die kassenärztlichen Bereitschaftsdienste sichern die ambulante medizinische Ver-
sorgung außerhalb der üblichen Sprechzeiten, im Allgemeinen von 19:00 Uhr bis
7:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen.

Allgemeiner Bereitschaftsdienst
Informationen zur diensthabenden Praxis erhalten Sie unter der Telefonnummer:
03731 19222

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Informationen zur diensthabenden Augenarztpraxis erhalten Sie unter der Telefon-
nummer: 03727 19292

Dienstzeiten jeweils: 
Montag, Dienstag u. Donnerstag 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Mittwoch 14:00 Uhr – 07:00 Uhr
Freitag durchgängig bis Montag 14:00 Uhr – 07:00 Uhr

Für alle Bereitschaftsdienste gilt: Gesetzl. Feiertage, Brückentage vom Vorabend
19:00 Uhr bis zum darauf folgenden Werktag 07:00 Uhr

Weitere Informationen oder Änderung finden Sie unter der Internetadresse: 
www.kvs-sachsen.de

Auch an der Augustusburger Straße in Flöha türmen sich die Schneemassen. Die Entsorgungs-
unternehmen haben auch hier ihre Not an die Abfallbehälter heranzukommen. Noch kritischer sah
es zu Monatsbeginn in den Nebenstraßen aus. Foto: Stadtarchiv
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Beendigung der Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr 

Der Sächsische Landtag hat in seiner
Sitzung am 16.12.2010 das Gesetz über
den Haushaltsplan für 2011/12 und das
Haushaltsbegleitgesetz verabschiedet.
Mit der darin enthaltenen Änderung des
Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen (SächsKitaG) wird
die ab März 2009 bestehende Regelung,
im letzten Kindergartenjahr keine Eltern-

Kostenlose Beratungsbroschüre für Menschen mit 
Körperbehinderung

ABC Pflegeversicherung – neue Auflage

Wer entscheidet, ab wann
ein pflegebedürftiger Mensch
einen Pflegedienst in An-
spruch nehmen kann, oder
ob und wie viel Pflegegeld er
erhält, wenn ein Angehöriger
oder Freund die häusliche
Pflege übernimmt? In seiner
7. Auflage (Stand November
2010) erscheint das „ABC
Pflegeversicherung – Prakti-
sche Tipps und Ratschläge
zur Pflegeversicherung“ vom
Bundesverband Selbsthilfe
Körperbehinderter (BSK e.V.)
und liefert Antworten auf vie-
le solche Fragen. 

Der erste Teil der Broschüre
gibt einen umfangreichen
Überblick und stellt die wich-
tigsten Leistungen und Mög-
lichkeiten der Pflegeversi-
cherung dar. Leicht verständ-
lich sind die einzelnen Begrif-
fe des Pflegeversicherungs-
rechts in alphabetischer Rei-
henfolge erläutert. Der zweite
Teil enthält Auszüge aus be-
sonders relevanten Vorschriften des Pfle-
geversicherungsgesetzes, des SGB XII
(Sozialhilfe) und die wichtigsten Teile der
Pflegebedürftigkeits-Richtlinien.

Der Ratgeber ist beim BSK, Postfach 20,
74238 Krautheim, Tel.-Nr. 06294 4281-0
oder per E-Mail info@bsk-ev.org gegen
eine Schutzgebühr von nur 2,50 Euro
einschließlich Porto/Versand erhältlich.

beiträge zu erheben (bisher § 15 Abs. 3
SächsKitaG) aufgehoben. Damit fallen ab
1. Januar 2011 auch im letzten Kinder-
gartenjahr wieder Beiträge an, so wie
bisher für die Betreuung in allen weiteren
Betreuungsarten und -jahren auch. Die
Höhe der Beiträge darf im Kindergarten
30 % der erforderlichen Betriebskosten
nicht übersteigen. Sie wird nach § 15
Abs. 1 von der Gemeinde in Abstimmung
mit dem Träger der Kindertageseinrich-
tung und dem örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe (dem Landkreis oder
der Kreisfreien Stadt) festgesetzt.

Der Hintergrund für die wieder einsetzen-
de Beitragserhebung ist die Notwendig-
keit, die Ausgaben des Landes an die
Einnahmesituation anzupassen. Wie Ih-
nen vielleicht bekannt ist, hatte ab März
2009 der Freistaat Sachsen die durch die
Beitragsfreiheit ausfallenden Einnahmen
den Kommunen in voller Höhe erstattet.
Die Ausgaben hierfür bemaßen sich auf
27,8 Mio. Euro im Jahr 2009 und 35,0
Mio. Euro im Jahr 2010. Angesichts der

angespannten Haushaltslage bedarf es
erheblicher Anstrengungen, die Städte
und Gemeinden weiterhin durch die Zah-
lung einer Landespauschale in der bishe-
rigen Höhe zu unterstützen. Bei insge-
samt steigenden Ausgaben der Kommu-
nen wie des Freistaats für die Kinderta-
gesbetreuung bleibt kein Spielraum für
eine weitere Finanzierung der Beitrags-
freiheit.

Für Familien, denen aufgrund ihrer Ein-
kommenssituation die finanzielle Belas -
tung durch die Elternbeiträge nicht zuzu-
muten ist, wird der Beitrag auf Antrag
vom jeweiligen örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe (dem zuständigen
Jugendamt des Landkreises oder der
kreisfreien Stadt) übernommen. Durch
diese Regelung entfällt in Sachsen für ca.
21 % der betreuten Kinder der Elternbei-
trag ganz oder anteilig. Durch diese Re-
gelung wird gewährleistet, dass keinem
Kind der Zugang zu einer Kindertages-
einrichtung aus finanziellen Gründen ver-
wehrt wird.

Gewerbe- und Festverein
plant auch für 2011

weitere Veranstaltungen

Am 27. und 28.11.2010 fand zur Einstim-
mung auf die Weihnachtszeit das Ad-
ventsfest in Flöha statt. Zahlreiche Verei-
ne und Händler präsentierten sowohl im
Innen- als auch Außenbereich der Alten
Baumwolle ihre Geschenkideen. Organi-
siert wurde das Adventsfest auch dieses
Jahr wieder durch den Gewerbe- und
Festverein Flöha e.V.
Eröffnet wurde das Adventsfest der
Stadt mit dem traditionellen Pyramiden-
anschieben durch die Vereinsvorsitzen-
den Sven Klemm und Birgitt Röpke so-
wie durch den Oberbürgermeister Herrn
Schlosser.
Am Samstagnachmittag führten die Kin-
dereinrichtung Friedrich Fröbel, das
Spielhaus Groß und Klein und die Mittel-
schule Flöha-Plaue ihre eigens einstu-
dierten weihnachtlichen Programme auf
der Bühne im Außenbereich auf. Auch
der Posaunenchor Falkenau/ Flöha sorg-
te bei wunderschönen Winterwetter für
eine weihnachtliche Stimmung. An bei-
den Tagen besuchte der Weihnachts-
mann das Adventsfest. Am Sonntag
konnten sich die kleinen Besucher vom
Fotoatelier Heim mit dem Weihnachts-
mann fotografieren lassen.
„Besonders bedanken möchten wir uns
bei unserem Hauptsponsor „Die Brillen-
bauer“ sowie bei der Stadtverwaltung
Flöha“, so Vereinsvorsitzender Sven
Klemm. Weiterhin möchte sich der Verein
bei allen teilnehmenden Vereinen, Kin-
dergärten, Schulen und Händlern sowie
den vielen freiwilligen Helfern für die Teil-
nahme und Unterstützung bedanken.

Für das Jahr 2011 hat der Gewerbe- und
Festverein Flöha e.V. bereits mit der Pla-
nung der 2. Hochzeitmesse am 27. März
in der Alten Baumwolle begonnen.
Weiterhin sind dieses Jahr das beliebte
Straßenfest in der Rudolf-Breitscheid-
Straße am letzten Augustsamstag sowie
das Adventsfest 2011 am ersten Ad-
ventswochenende im Veranstaltungska-
lender des Vereins eingetragen.

Gewerbe- und Festverein e.V. Flöha



Am 11. und 12. Dezember fand in Ma-
rienberg der 15. Internationale Erzge-
birgsschwimmcup statt. Gastgebender
Verein war das „Schwimmteam Erzgebir-
ge“, mit dessen Vorstand Herrn Alexan-
der Steiner unsere Mega Snack Schüler
GmbH der Mittelschule Flöha-Plaue seit
einiger Zeit in Kontakt steht.
Wir sahen es als „sportliche Herausfor-
derung“ den Schwimmverein bei der Ver-
anstaltungsdurchführung zu unterstüt-
zen. Mega Snack teilte sich in zwei Te-
ams und versorgte unter Anleitung vom
„Verpflegungschef der Erzgebirgler“,
Herrn Wolfgang Steiner, die Sportler aus
Bernburg/Nienburg, Zwickau und Berlin
in ihrer Unterkunft und sicherte im
Schwimmbad den Verpflegungsbasar ab.
Es war ein anstrengendes Wochenende
mit wenig Schlaf, aber tollen Eindrücken
von einem Wettkampf mit 174 aktiven
Sportlern, die es auf 787 Starts brachten
und 13 verschiedene Vereine vertraten.
Vor wenigen Tagen ging das Jahr 2010 zu
Ende und bereits jetzt wissen wir, dass uns

2011 einige Höhepunkte erwarten. Dazu
werden der 6. Chemnitzer Firmenlauf (bei
dem wir wieder als Aktive starten wollen),
unser Schulfest zum 111. Jubiläum (zu
dem wir die Vertreter des Schwimmteams
Erzgebirge bereits jetzt recht herzlich einla-
den) und der 16. Internationale Erzgebirgs-
schwimmcup gehören.

Mega Snack bedankt sich bei Herrn Sven
Klemm, Frau Mandy Kunze, Frau Elke
Donner und Frau Margit Richter für die
Unterstützung und Hilfe am 3. Advents-
wochenende.

Alexander Friedemann, Geschäftsführer
Ute Mai, Betreuungslehrer
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„MegaSnack“ Schüler GmbH hat jetzt „Wasserkontakt“

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen
Monat Januar 2011 

Katholische Kirche „St. Theresia“ Flöha

Mittwoch, 19.01.
09:00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Donnerstag, 20.01.
09:00 Uhr Gottesdienst in Flöha, anschl.

Seniorenvormittag

Samstag, 22.01.
16:30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18:00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Sonntag, 23.01.
09:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg
10:30 Uhr Gottesdienst in Flöha

Dienstag, 25.01.
19:00 Uhr Gottesdienst in Flöha

Mittwoch, 26.01.
09:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

Donnerstag, 27.01.
09:00 Uhr Gottesdienst in Flöha

Samstag, 29.01.
16:30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18:00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Sonntag, 30.01.
09:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg
10:30 Uhr Gottesdienst in Flöha

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
der ev.-luth. Kirchen in unserer Stadt

Sonntag, 23. Januar
08:30 Uhr Gottesdienst in der Georgen-

kirche
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

im Gemeindesaal 
Flöha-Plaue, 
beide Pfr. Butter, Falkenau

Dienstag, 25. Januar
09:00 Uhr Gottesdienst im Hochhaus,

Sup. Findeisen

Sonntag, 30. Januar
08:30 Uhr Gottesdienst im Gemeinde-

saal Flöha-Plaue, Pfr. Butter 
10:00 Uhr Gottesdienst in der Georgen-

kirche, Sup. Findeisen

Sonntag, 6. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst in Niederwiesa

zur Vorbereitung des Kirchen-
tages in Dresden, für alle
Schwestergemeinden

Dienstag, 8. Februar
09:00 Uhr Gottesdienst im Hochhaus,

Pfr. Keller

Sonntag, 13. Februar
08:30 Uhr Gottesdienst im Gemeinde-

saal Flöha-Plaue
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

und Kindergottesdienst in der
Georgenkirche, 
beide Sup. Findeisen

Schnee und Eis im Radkasten

Wer kennt das nicht. Schon nach kurzer
Autofahrt auf verschneiten Straßen, pap-
pen Schnee- und Matschbatzen in den
Radkästen. Nach der Fahrt kann man
diese noch problemlos entfernen. Ver-
säumt man diese Prozedur, werden die
Batzen hart wie Eis. „Kommt diese Eis-
ansammlung den Rädern zu nah, kann
es schon zu Beeinträchtigungen des
Fahrverhaltens führen“, erklärt Frank Ko-
schela, Niederlassungsleiter DEKRA

Chemnitz. „Besonders die Vorderräder
können dann beim Einlenken behindert
werden. Das kann zu Reifenschäden
aber auch zu brenzligen Situationen im
Straßenverkehr führen, wenn das Fahr-
zeug nicht mehr so einlenkt, wie man es
eigentlich will. Auf jeden Fall sollte man
also vor jeder Fahrt die Schnee- und Eis-
batzen entfernen.“   

Pressebüro, Rolf Westphal

Veranstaltungsplan der
Stadtbibliothek Flöha

26.1.2011, 09:30 Uhr
„Baby-Schnuller und Bücherbär“
Eltern-Baby-Treff
Treff für Eltern mit Babies und Kleinstkin-
dern bis 3 Jahren, zum gemeinsamen
„Bücher-Entdecken“ und spielen.

7.2.2011, 16:30 Uhr
„Bilderbuch-Kino“
Wenn es draußen stürmt und schneit,
ist bei uns Geschichtenzeit...
„Marike wird die Geister los“
Marike hat Fasching gefeiert und noch
ihre Hexenmaske auf. Da kommt ihr die
Idee, dass sie damit die Gespenster er-
schrecken will, die ihr jede Nacht Angst
machen. Und da sie sich nicht mehr ins
Bockshorn jagen lässt, haben die Ge-
spenster auf einmal Angst vor ihr, wer-
den kleiner und kleiner und schließlich zu
Federn, die Marike einfach aus dem Fen-
ster hinauspustet.

Kunterbuntes Basteln in der 
Bibliothek
immer mittwochs ab 14:30 Uhr
am 26.1.2011, am 2.2.2011 und 
am 9.2.2011
am 16.2.2011 Faschings-Basteleien

Stadtbibliothek Flöha
Claußstr. 3
09557 Flöha
Tel.: 03726 / 2438
Fax: 03726 / 788 239
Mail: bibliothek_floeha@web.de
Bibliothek-online unter www.floeha.de
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Werbung

Wir gratulieren 
allen Geburtstagskindern 

im Monat Januar

zum 70. Geburtstag
Frau Raissa Mosebach Herrn Gerhard Jaekel

Frau Monika Eckert Herrn Klaus Lehnert
Herrn Helmut Kranz Frau Magdalena Wittig

Herrn Dr. Dietmar Petzold Frau Margot Neumann
Frau Erika Reich Herrn Wilfried Brunner
Herrn Rolf Meyer Herrn Siegfried Hommel

zum 75. Geburtstag
Herrn Helmut Borowski Frau Anita Anders

Herrn Herbert Riedel Frau Jenny Bernhardt
Frau Erika Pittl Frau Roswitha Horn

Frau Sieglinde Walther Frau Ursula Tonder
Frau Christa Gärtner Frau Christiana Stinsky

zum 80. Geburtstag
Frau Leonore Westphal Frau Christa Geschwandtner
Frau Gertraude Goebel Frau Annelies Lange

Herrn Henry Otto Frau Thea Reichl
Frau Waltraude Gehmlich Frau Ingeburg Kühnhold

zum 85. Geburtstag
Herrn Siegfried Delling Frau Elly Schneider
Frau Ruth Haberkorn Frau Johanna Braune

zum 90. Geburtstag
Frau Hilde Liebscher Frau Elfriede Michaelis

Frau Ilse Kraft

zum 91. Geburtstag
Frau Elfriede Waschneck Frau Dorothea Schulze

Frau Alice Lehnert Frau Edith Reichel

zum 92. Geburtstag
Frau Lenore Schafferhans

zum 95. Geburtstag
Frau Charlotte Richter

zum 96. Geburtstag
Frau Ilse Kosmehl

zum 97. Geburtstag
Herrn Otto Röder

zum 99. Geburtstag
Frau Elise Schramm
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Keine Winterpause bei 
Nachwuchs-Leichtathleten

Die Laufbahn des Auenstadions Flöha
war zu den Feiertagen von einer dicken
Schneedecke überzogen, doch für die
Nachwuchs-Leichtathleten des TSV Flö-
ha gab es deshalb keine lange Pause.
Seit dem 5. Januar wird wieder in der
Halle trainiert, um sich für die kommen-
den Aufgaben fit zu machen. „Wir wollen
im Frühjahr an einigen Crossläufen teil-
nehmen und bei der Mittelsachsenmei-
sterschaft auf Medaillenjagd gehen“,
blickt Trainerin Katja Schwarz voraus.
Optimismus ist durchaus angebracht,
denn in den vergangenen Monaten setz-
ten sich die jungen Leichtathleten sehr
gut in Szene. So schafften zum Beispiel
Hanna Valoroso, Victoria Seifert, Niklas
Härtig, Adrian Schäfer, Sophie Büttner,
Judy Leichsenring und Florian Schlösser
bei Crossläufen in Flöha, Oederan, Falke-
nau und Erdmannsdorf jeweils den
Sprung auf das Podest. Von der bezirks -
offenen Hallenmeisterschaft in Chemnitz
sowie dem LAC Erdgas-Abendsportfest

kehrte Niklas Härtig mit drei silbernen
und einer bronzenen Plakette nach Hau-
se zurück. Adrian Schäfer freute sich
über einmal Silber. „Viele von meinen 25
Schützlingen sind nicht nur in der Leicht-
athletik, sondern auch im Schwimmen und
Fußball aktiv“, hebt die Übungsleiterin
hervor. Sie freut sich grundsätzlich über
zahlenmäßig wachsende Trainingsgrup-
pen, so üben unter anderem auch Kinder
aus Niederwiesa im Sportkomplex an der
Turnerstraße mit. „Die Entwicklung sehe
ich positiv. Dennoch würde ich mir je-
doch noch mehr Mädchen und Jungen
im Alter ab 12 Jahren wünschen, die sich
die Laufschuhe in unseren Trainingsgrup-
pen anziehen würden“, so die ehemalige
Sportschülerin. Auch der Bau eines
Wurfplatzes im Auenstadion wäre eine
tolle Sache. Da Katja Schwarz nach dem
Ausstieg der langjährigen und verdienst-
vollen Trainer-Urgesteine Gert Grünert
und Helmut Unger in der Sektion die Fä-
den nicht nur als Trainerin, sondern auch
als Abteilungsleiterin allein in der Hand
hält, sucht sie nach entsprechender Ver-
stärkung. „Ich konnte mich bisher auf die

Hilfe der Eltern hundertprozen-
tig verlassen. Dennoch wäre
ich sehr froh, wenn wir für un-
sere Abteilung weitere Trainer
und Kampfrichter gewinnen
könnten“, lautet der Neujahrs-
wunsch von Katja Schwarz.
(KBE)

Info:
Das Training findet mittwochs
(15:00-16:00 Uhr, Klassen 2-4)
und freitags (14:30-15:30 Uhr,
bis 8. Klasse) im Sportkomplex
Auenstadion Flöha statt. 
Kontakt: Katja Schwarz,
03726/721821, leichtathletik-
floeha@flo-ant.de

Rückblick in gemütlicher Runde 
beim MC

Obwohl zu Silvester die Motoren der Tri-
al- und Motocrossmaschinen wegen den
ungünstigen Witterungsbedingungen kalt
blieben, versammelten sich die Mitglie-
der des Motorsportclubs (MC) Flöha am
letzten Tag des Jahres, um in gemütlicher
Runde nicht nur Rückblick zu halten,
sondern auch das Sportjahr 2011 zu be-
sprechen. Während die Trainer in der
warmen Werkstatt von Abteilungschef
Günter Ruttloff in Euba tagten, hatten die
Motocrosser vom MX-Team mit schwerer
Technik einen Abschnitt des Sportgelän-
des im Vogeltal vom Schnee befreit. Dort
ließen sie es sich nicht nehmen, in aus-
gelassener Runde ein Spanferkel zu gril-
len. Immerhin 38 Sportfreunde folgten
der Einladung. Mitorganisator Ralf Jäkel
meinte sogar scherzhaft, dass die Veran-
staltung durchaus als Ersatz für das ab-
gesagte Augustusburger Wintertreffen
dienen könne. Zuvor war am 30. Dezem-
ber jedoch eine große Räumaktion not-
wendig. Schnee in einer Höhe von rund
70 cm musste beseitigt werden, bevor
die Zufahrt zum Gelände und das Fahrer-
lager beräumt waren. „Die Mühe hat sich
aber gelohnt. Ich nutzte die schöne Ver-
anstaltung, um mich auch bei allen Hel-
fern, Streckenposten und Funktionären
zu bedanken“, sagte Abteilungschef Ger-
hard Kempe.
„Wenn die Schneeberge wieder kleiner
geworden sind, werden wir unseren Trial-
Winterwettkampf auf jeden Fall nachho-
len“, blickte Ruttloff voraus. Die Mitglie-
der der Sektion Trial gehen 2011 auch
wieder bei der ostdeutschen Meister-
schaft an den Start, wobei zwei Läufe
Anfang Juni im Vogeltal ausgetragen
werden. Erstmals soll die regionale Mei-
sterschaft im zehnten Jahr ihres Beste-

Sportnachrichten +++ Sportnachrichten +++ Sportnachrichten

Das Programm für unser großes Schul-
fest vom 05.10.2011 bis 08.10.2011
nimmt langsam Gestalt an. In der letzten
Sitzung der Arbeitsgruppe „Schulfest” im
Dezember 2010 wurden die ersten Daten

bekannt gegeben. Noch stehen nicht alle
Programmpunkte fest, es kann also hier
und da noch Änderungen geben. Wir
möchten dennoch bereits jetzt einen klei-
nen Ausblick darauf geben, was unsere
Gäste im Oktober 2011 erwartet.

Festprogramm

Dienstag, 04.10.2011
individueller Wandertag der 
Klassen 5 bis 10

Mittwoch, 05.10.2011
09:00 – 14:00 Uhr Fest für Schüler
18:00 Uhr Festakt für geladene Gäste
abends Ludwig & Jo

Donnerstag, 06.10.2011
09:00 – 14:00 Uhr Sporttag & Liveacts
abends evtl. Kabarett

Freitag, 07.10.2011
09:00 – 14:00 Uhr Multi-Kulti-Tag
ab 18:00 Uhr Klassentreffen (Jahrgänge
1992 – 2010)

Samstag, 08.10.2011
vormittags „Schools are dancing“
ab 14:30 Uhr Klassentreffen (Jahrgänge
bis 1992)
dazwischen ca. 17:00 – 18:00 Uhr Pro-
gramm der Mittelschule Flöha-Plaue,
abends spielt die „Sachsendisko“

Mittelschule Flöha-Plaue

2011 feiert die Mittelschule Flöha-Plaue ihr 111-jähriges Jubiläum

1. Platz für Niklas Härtig beim Crosslauf in Flöha. 
Foto: Katja Schwarz
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hens auch im Nachbarland Tschechien
Station machen. Es ist vorgesehen, in
der Nähe von Karlsbad einen Lauf durch-
zuführen. „Noch sind nicht alle Termine
bestätigt“, sagte Ruttloff, doch wie in der
Vergangenheit wird auch in Thalheim und
Scheibenberg um Punkte für die Titel-
kämpfe durch die Sektionen balanciert.
Mike Bergmann (Klasse 2), Christian Fi-
scher (Klasse 3) und Frank Böttcher
(Klasse 4/Senioren) gehen als Titelvertei-
diger an den Start. Weitere Fahrer des
MCF, wie Heiko Ruttloff, Franz Wiede-
mann und Frank Borchers sind ebenfalls
wie 2010 dabei. Lars Böttcher, der im
vergangenen Jahr deutscher Meister der
Klasse 3 wurde, will in diesem Jahr in der
Klasse 2 sein Glück versuchen. Die Ter-
mine der Moto-Cross-Gilde werden noch
im Januar fixiert. Fest steht bisher, dass
der Auftakt des Flöha-Pokals am 1. Mai
im Vogeltal über die Bühne geht, das Fi-
nale soll am ersten Oktoberwochenende
an gleicher Stelle ausgefahren werden.
Mit Rico Vetter hat sich zudem ein Stra-
ßenrennsportler dem MC angeschlos-
sen. Für den Oederaner aus dem Ortsteil
Börnichen steht unter anderem die Run-
denhatz beim internationalen Frohburger
Dreieckrennen am 10. und 11. Septem-
ber sowie dem Lauf der Internationalen
Deutschen Meisterschaft in Schleiz am 7.
und 8. August im vorläufigen Rennplan.
(KBE)

Aufruf

Zur Erstellung einer Dokumentation über
die Geschichte des Flöhaer Fußballs
werden historische Dokumente, insbe-
sondere Fotos, Mannschaftsaufstellun-
gen, Spielberichte und Tabellen, aber
auch Programmhefte und persönliche Er-
lebnisberichte gesucht. Um möglichst ei-
ne komplette Zusammenfassung der ver-
gangenen Jahrzehnte erarbeiten zu kön-
nen, ist jedes Detail wichtig. Kontakt:
Fritz Berger, Telefon: 03726/3290. 

Guter Start ins neue Jahr

Die Verbandsliga- Handballer
des VfB Flöha sind erfolgreich
ins Sportjahr 2011 gestartet.
Zum Auftakt der Rückrunde
bezwangen die Blau-Gelben
am 9. Januar den Chemnitzer
HC zu Hause  28:25 (15:12)
und revanchierten sich damit
für die Hinspielniederlage. Er-
folgreichste Flöhaer Schützen
waren Robert Boos mit 11 To-
ren, Daniel Michel und Frank
Drechsler trafen je fünfmal.
„Wir möchten uns bei unseren
Fans bedanken. Sie kamen
wieder zahlreich in die Halle,
obwohl es in den vergangenen
Wochen bei uns nicht wie ge-
wünscht lief“, sagte Boos.

Nach ausgeglichenem Beginn (7:7) setz-
te sich Flöha vor der Pause ab (14:11)
und baute den Vorteil auf 24:18 aus. In
der Schlussphase wurde es noch einmal
etwas eng (25:27), doch der Sieg geriet
letztlich nicht in Gefahr. „Gegenüber den
vorangegangenen Begegnungen war ei-
ne Steigerung meiner Truppe natürlich zu
verzeichnen. Doch es gibt trotzdem wei-
ter sehr viel Arbeit“, sagte VfB- Trainer
Gert Teichert. Das nächste Heimspiel be-
streitet Flöha am 23. Januar gegen TuS
Leipzig-Mockau, der Anpfiff ertönt wie
gewohnt 17:00 Uhr. 
Auch die Frauen des VfB sind mit einem
Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Mann-
schaft des Trainergespanns Frank Mein-
hold/Ronny Butze bezwang die HSG
Langenhessen/Crimmitschau 19:15 (9:9)
und sammelte damit in der Bezirksliga
wichtige Punkte im Kampf um den Klas-
senerhalt. Im nächsten Heimspiel, das
am 23. Januar 14:45 Uhr angepfiffen
wird, sind die VfB-Amazonen gegen den
Tabellenführer HC Fraureuth aber nur
Außenseiter. (KBE)

Jahresabschlussveranstaltung für die Mitglieder des MX-
Teams des MC Flöha am 31.12.2010 auf dem einge-
schneiten Fahrerlager des Motorsportgeländes ,,Vogeltal’’) 

Foto: Dirk Beutler

Der Kampf des VfB Flöha (Blau-Gelb) gegen
den Chemnitzer HC hat sich gelohnt, denn
Flöha gewann 28:25. Hier setzte sich Nach-
wuchshoffnung Franz Schuster (Nr.4) durch.
Er erzielte zwei Treffer. Foto: Gerald Helling



STADTKURIER FLÖHA – Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Flöha und der Gemeinde Falkenau – NICHTAMTLICHER TEIL

Seite 12 Nr. 01/2011



Flöha und der Gemeinde Falkenau – AMTLICHER TEILSTADTKURIER FLÖHA – Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt

Nr. 01/2011 Seite 13GEMEINDE FALKENAU

FALKENAUFALKENAU Bekanntmachungen und Informationen

Gemeinderatssitzung vom 15.12.2010

Beschluss-Nr. 60/10
Neufassung der Satzung über die Erhe-
bung von Erschließungsbeiträgen
Erschließungssatzung der Gemeinde Fal-
kenau
Abstimmungsergebnis: 11 Ja Stimmen

Beschluss-Nr. 61/10
Vorläufige Haushaltsführung 2011
Abstimmungsergebnis: 11 Ja Stimmen

Beschluss-Nr. 62/10
Umlage für die Leaderregion Augustus-
burger Land für das Jahr 2011
Abstimmungsergebnis: 11 Ja Stimmen

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Ge-
meindeordnung (SächsGemO) vom
21.04.1993 (SächsGVBI. S. 301)in seiner
jeweils aktuellen Fassung in Verbindung
mit § 2 und § 7, Absatz 2 des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG)
vom 16.06.1993 (SächsGVBI. S. 502)in
seiner jeweils aktuellen Fassung hat der
Gemeinderat der Gemeinde Falkenau am
24.11.2010 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Steuererhebung

Die Gemeinde Falkenau erhebt eine Hun-
desteuer als örtliche Aufwandssteuer
nach den Vorschriften dieser Satzung.

§ 2
Steuergegenstand

(1) Der Besteuerung unterliegt das Halten
von mehr als drei Monate alten Hun-
den im Gebiet der Gemeinde Falkenau
zu nicht gewerblichen Zwecken. Kann
das Alter eines Hundes nicht nachge-
wiesen werden, so ist davon auszuge-
hen, dass er älter als drei Monate ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 unterliegt
das Halten von Hunden durch Perso-
nen, die sich nicht länger als zwei Mo-
nate im Gebiet der Gemeinde Falke-
nau aufhalten, nicht der Steuer, wenn
diese Personen die Tiere bereits bei
der Ankunft besitzen und in einer an-
deren Gemeinde/Stadt der Bundesre-
publik Deutschland versteuern.

§ 3
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines
Hundes.

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen
Hund in seinem Haushalt oder Wirt-
schaftsbetrieb aufgenommen hat, um
ihn seinen Zwecken oder denen sei-

nes Haushaltes oder seines Betriebes
dienstbar zu machen. Kann der Halter
eines Hundes nicht ermittelt werden,
so gilt als Halter, wer den Hund we-
nigstens 3 Monate lang gepflegt,
untergebracht oder auf Probe oder
zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen
Hunde gelten als von den Haushaltan-
gehörigen gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemein-
schaftlich einen oder mehrere Hunde,
so sind sie Gesamtschuldner der Hun-
desteuer.

(5) Wird von juristischen Personen ein
Hund gehalten, so gelten diese als
Halter.

§ 4
Haftung

Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigen-
tümer des Hundes, so haftet der Eigentü-
mer neben dem Steuerschuldner als Ge-
samtschuldner.

§ 5
Entstehung der Steuer, Beginn und

Ende der Steuerpflicht

(1) Die Hundesteuer ist eine Jahressteuer.
Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr
entsteht am 01. Januar für jeden an
diesem Tage im Gemeindegebiet ge-
haltenen über drei Monate alten Hund.

(2) Wird ein Hund erst nach dem 01. Ja-
nuar drei Monate alt oder wird ein über
drei Monate alter Hund erst nach die-
sem Zeitpunkt gehalten, so entsteht
die Steuerschuld und beginnt die
Steuerpflicht am 1. Tag des folgenden
Kalendervierteljahres.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des
Kalendervierteljahres, in dem die Hun-
dehaltung beendet wird.

(4) Wird ein Hund im Gemeindegebiet
erst nach dem Beginn eines Kalender-
jahres gehalten, so entsteht dann kei-
ne Steuerschuld, wenn der Hund für
diesen Zeitraum nachweisbar in einer
anderen Gemeinde/Stadt der Bundes-
republik Deutschland bereits versteu-
ert wurde.

(5) Die Verwaltungsgebühren für die Hun-
dean- und -abmeldung, sowie der
Steuermarke sind in der Verwaltungs-
kostensatzung der Gemeinde Falke-
nau geregelt.

§ 6
Steuersatz

(1) Der Steuersatz für das Halten eines
Hundes beträgt im Kalenderjahr 40,00
EURO.

(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindege-
biet mehrere Hunde, so erhöht sich
der nach Absatz 1 geltende Steuer-
satz für den zweiten und jeden weite-
ren Hund um 50,00 EURO. Ein nach 
§ 7 steuerfreier Hund bleibt hierbei au-
ßer Ansatz.

(3) Besteht die Steuerpflicht nicht wäh-
rend des gesamten Kalenderjahres, so
ist der Steuersatz anteilig zu ermitteln.

§ 7
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt
für das Halten von:

1. Blindenführhunden

2. Hunden, die ausschließlich zum Schut-
ze und der Hilfe blinder, tauber oder
hilfsbedürftiger Personen im Sinne des
Schwerbehindertenrechts dienen

3. Diensthunden der Landes- und
Bundesbehörden, des Rettungsdien-
stes und des Katastrophenschutzes.
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4. Hunden von Forstbediensteten und
von bestätigten Jagdaufsehern, so-
weit diese Hunde für den Forst- oder
Jagdschutz erforderlich sind

5. Hunden, die zu wissenschaftlichen
Zwecken in Instituten oder Laborato-
rien gehalten werden. Die Steuerbe-
freiung wird auch Personen gewährt,
denen die Erlaubnis zur Vornahme
wissenschaftlicher Versuche an leben-
den Tieren erteilt ist

6. Hunden, die aus Gründen des Tier-
schutzes vorübergehend in Tierasylen
u.ä. Einrichtungen untergebracht sind

7. Herdengebrauchshunden in der erfor-
derlichen Anzahl

§ 8 
Steuerermäßigungen

(1) Die Hundesteuer nach § 6 ermäßigt
sich auf Antrag um die Hälfte für Hun-
de, die von zugelassenen Unterneh-
men des Bewachungsgewerbes oder
von Einzelwächtern bei der Ausübung
des Wachdienstes benötigt werden

(2) Werden die im Absatz 1 aufgeführten
Hunde neben anderen Hunden gehal-
ten, so gelten diese als zweiter oder
weiterer Hund im Sinne von § 6 Abs. 2.

(3) Steuerbefreiungen nach § 7 bleiben
unberührt.

§ 9 
Zwingersteuer

(1) Die Hundesteuer ermäßigt sich auf die
Hälfte des in § 6 Abs. 1 genannten
Satzes für Zuchthunde von nicht ge-
werbsmäßigen Hundezüchtern, wenn 
1. mindestens zwei zuchttaugliche

Hunde der gleichen Rasse zu
Zuchtzwecken gehalten werden,

2. der Zwinger, die Zuchttiere und die
selbstgezogenen Hunde nachweis-
lich in ein anerkanntes Zucht- und
Stammbuch eingetragen sind,

3. über den Ab- und Zugang ord-
nungsgemäße Aufzeichnungen ge-
führt werden,

4. aller zwei Jahre ein Wurf nachge-
wiesen wird und bei Rüden die
Deckbescheinigungen vorgelegt
werden können.

(2) Für selbstgezogene Hunde, die sich
im Zwinger befinden, wird bis zum Al-
ter von sechs Monaten keine Hunde-
steuer erhoben.

(3) Hundezüchter, die zur Zwingersteuer
nach dieser Satzung herangezogen
werden, erhalten in jedem Fall nur
zwei Steuermarken.

§ 10
Verfahren bei Steuerbefreiungen und

Steuerermäßigungen

(1) Für die Gewährung einer Steuerbefrei-
ung oder Steuerermäßigung  maßge-
bend sind die Verhältnisse bei Beginn
des Kalenderjahres, in den Fällen nach
§ 5 Abs. 2 diejenigen, bei Beginn der
Steuerpflicht.

(2) Eine Steuervergünstigung wird nur auf
Antrag und frühestens ab dem Ersten
des Monats gewährt, in dem der An-
trag gestellt wird. Sie wird längstens
bis zum Ende eines Kalenderjahres
gewährt und ist anschließend neu zu
beantragen.

(3) Die Steuervergünstigung wird versagt,
wenn
1. die Hunde, für die die Steuerver-

günstigung in Anspruch genom-
men wurde, nach Art und Größe für
den angegebenen Verwendungs-
zweck nicht geeignet sind, der Hal-
ter der Hunde in den letzten 5 Jah-
ren wegen Tierquälerei rechtskräf-
tig bestraft wurde, die Unterbrin-
gung der Hunde nicht den Erforder-
nissen des Tierschutzes entspricht

4. in den Fällen des § 9, wenn keine
ordnungsgemäßen Bücher über
den Bestand, den Erwerb und die
Veräußerung der Hunde geführt
werden bzw. wenn solche Bücher
der Gemeinde auf Verlangen nicht
vorgelegt werden.

§ 11
Entrichtung der Hundesteuer

(1) Die Hundesteuer wird durch Bescheid
für ein Kalenderjahr festgesetzt. Dem
Steuerschuldner kann ein Bescheid
erteilt werden, der bis auf Widerruf
mehrere Jahre gilt.

(2) Die Steuer ist am 15. Mai für das gan-
ze Kalenderjahr fällig. Beginnt die
Steuerpflicht nach § 5 Abs. 2 im Laufe
des Kalenderjahres, so ist die Steuer
mit dem nach § 6 Abs. 3 festgesetzten
Teilbetrag frühestens einen Monat
nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides fällig.

(3) Endet die Steuerpflicht während eines
Kalenderjahres oder tritt ein Ermäßi-
gungstatbestand ein, so wird ein be-
reits ergangener Steuerbescheid ge-
ändert. Überzahlte Steuer wird erstat-
tet.

§ 12
Anzeigepflicht

Wer im Gemeindegebiet einen über 3
Monate alten Hund hält, hat das inner-

halb von zwei Wochen nach dem Beginn
des Haltens oder nach dem der Hund
das steuerbare Alter erreicht hat, der Ge-
meinde anzuzeigen.
Endet die Hundehaltung, so ist das der
Gemeinde innerhalb von zwei Wochen
mitzuteilen. Wird diese Frist versäumt, so
kann die Hundesteuer entgegen § 5 Abs.
3 bis zum Ende des Kalendermonats er-
hoben werden, in dem die Abmeldung
eingeht.
Entfallen die Voraussetzungen für eine
gewährte Steuervergünstigung, so ist
das der Gemeinde innerhalb von 2 Wo-
chen anzuzeigen.
Eine Verpflichtung nach Abs. 1 und 2 be-
steht nicht, wenn feststeht, dass die
Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an
dem die Steuerpflicht beginnt, aufgeho-
ben wird.
Wird ein Hund veräußert oder ver-
schenkt, so ist in der Mitteilung nach
Abs. 2 der Name und die Anschrift des
neuen Hundehalters anzugeben.

§ 13
Steueraufsicht

(1) Für jeden steuerpflichtigen Hund wird
bei Anmeldung der Hundesteuer von
der Gemeinde eine Hundesteuermar-
ke ausgegeben. Für von der Hunde-
steuer befreite Hunde erfolgt die Aus-
gabe der Hundesteuermarke sobald
die Anzeige erstattet und bestätigt
wurde.

(2) Der Hundehalter muss die von ihm ge-
haltenen, außerhalb des von ihm be-
wohnten Hauses und des umfriedeten
Grundbesitzes, laufenden Hunde mit
einer gültigen und sichtbar befestigten
Hundesteuermarke versehen.

(3) Bei Verlust der Steuermarke wird ge-
gen eine Verwaltungsgebühr laut Ver-
waltungsgebührensatzung der Ge-
meinde Falkenau eine Ersatzmarke
ausgegeben.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 6 Abs. 2 Ziffer
2 des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes handelt, wer
1. seiner Meldepflicht nach § 12 Abs.

1, 2, 3 oder 5 dieser Satzung nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt,

2. der Verpflichtung zur Anbringung
der Steuermarke am Halsband des
Hundes nach § 13 Abs. 2 nicht
nachkommt.

(2) Gemäß § 6 Abs. 3 des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes kann die
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbu-
ße bis 10.000,00 EURO geahndet wer-
den.
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Bemerkungen zum Pyramidenfest 2010

Knapp 400 Besucher (2009: 300) konn-
ten sich am 1. Advent 2010 wieder an ei-
nem gut organisierten Pyramidenfest im
Bereich des Volkshauses erfreuen. Zeit-
weise herrschte ein Andrang, vor allem
vor den Getränke- und Imbissständen,
wie auf einem „richtigen“ Weihnachts-
markt. Ein Besucher erlaubte sich den
Einwurf: „Ein Gedrängel wie im Ehe-
bett!“ – bevor er den 3. Becher Glühwein
(oder war s Jagertee?) leerte. Etwa 1000
Becher Glühwein, Jagertee und Kinder-
punsch wurden konsumiert (2009: ca.
600). Neben den Getränken fanden im
Außenbereich vor allem Bratwurst, Wie-
ner Würstchen, Pfefferkuchen, gebrannte
Mandeln und Räucherfisch ihre Abneh-
mer. Wer es etwas gemütlicher und be-
sinnlicher mochte, begab sich in die war-
men Räume des Volkshauses. Im Erdge-
schoss konnte man Kaffee, Gebäck und
wohlschmeckenden Stollen, natürlich
vom Forberger-Bäcker mit „guter“ Butter
gebacken, kostenlos(!) genießen und nur
wenige Meter weiter, Falkenauer Schnit-
zern und Klöpplerinnen bei ihrer interes-
santen Arbeit über die Schultern schau-
en. In einer Ecke des Raumes, wo alle
paar Jahre die Wahlurne zu stehen pflegt,
hatten es sich wieder dutzende lebens-
echt wirkender Puppen bequem ge-
macht, darunter auch eine alte Oma und
eine Püppi mit Migrationshintergrund.
Übrigens: Wenn man all diesen Figuren
Leben einhauchen könnte, hätten wir si-
cher kein demografisches Problem!

Festliche Weihnachtsmusik, dargeboten

vom Posaunenchor der Falkenauer
Kirchgemeinde, dem Flöhaer Bläserchor
und von Peter Pötscher als Musikunter-
halter, begleiteten das Pyramidenan-
schieben und stimmten auf die Advents-
zeit ein. Unsere Kleinen aus dem Kinder-
garten sangen unter dem Beifall, vor al-
lem von Eltern und Großeltern, fröhliche
Weisen. Der Weihnachtsmann, mit seinen
kleinen Geschenken, war diesmal der
Meinung, dass die Kinder sich frecher als
im vorigen Jahr verhielten. Die Großen
trieben allerhand Schabernack mit dem
Alten, was diesem nach getaner Arbeit zu
einem brummigen Kommentar veranlas-
ste. Aber er wird wohl den Sack nicht
hinschmeißen und überhaupt: Wozu
gibt s denn eine Rute…?

Ein Großteil der Verkaufserlöse wird 2011
in die grundhafte Erneuerung unserer
Ortspyramide investiert; Antrieb, Elektrik
und die äußere Hülle mit ihren Figuren
bedürfen dringend einer Generalrepara-
tur.

Auch wenn das Pyramidenfest alle Jahre
wieder, scheinbar reibungslos, über die
Bühne geht, so bedarf es doch eines ge-
wissen logistischen Aufwandes. Allen,
die direkt und indirekt zum Gelingen des
Falkenauer Pyramidenfestes beigetragen
haben sei an dieser Stelle ganz herzlich
gedankt: Herrichten der Außenanlage:
Eberhard Lesch / Weihnachtsmann mit
Wichteln: Uwe Fischer / Posaunenchor
der Kirchgemeinde Falkenau: Leitg. Lars
Fischer / Bläserchor Flöha: Ltg. Thilo

Lindner / Kindergartenchor: Ltg. Susanne
Forchheim mit Erzieherinnen / Musikali-
sche Umrahmung: Peter Pötscher /
Glühwein u.a.: Thomas Richter, Uwe
Bäßler / Bratwurst u. Wiener Würstchen:
TSV-Fußballer / Pfefferkuchen u.a.: Gabi
Hübner u. Verkäuferinnen (Dorfladen)/
Räucherfisch: Herr Janik (Mühlau) / Ge-
brannte Mandeln: Ute Mai mit Schülern
der Mittelschule Flöha / Kaffee und
Weihnachtsgebäck: Martina Müller, Cor-
nelia Polifka / Schnitzer: Fredo Alter-
mann, Mike Glöckner / Klöppel-u. Hand-
arbeitsverein: Regina Hanisch u. Mitstrei-
terinnen / Puppensammlung: Gabi Oeh-
me / Bastelstraße: Sabine Korzin mit Hel-
fern der Kirchgemeinde / Straßenabsper-
rung und Sicherheit: Thomas Richter /
Mitglieder des Kulturausschusses: Diet-
mar Dehne (Koordinator des Festes),
Thomas Richter, Ralf Hähnel, Dietmar
Wildner.

Sponsoren: Landbäckerei Forberger:
Weihnachtsgebäck / Elektomeister Wer-
ner Seyfert: Installation der elektrischen
Anlagen, Bereitstellen der Licherketten /
Reiterhof (Lehngut): Kutsche und Pferde. 

Der Erfolg der Veranstaltung lässt auf
weitere Höhepunkte für den kommenden
1. Advent hoffen. Es sind ja nur noch
zehneinhalb Monate! Also bis bald! 

DANKESCHÖN 
sagt der Kulturausschuss (dW)

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in
Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen
Satzungen über die Hundesteuer außer
Kraft.

Falkenau, den 26.11.2010

Müller
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGem0).

Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Sächs-
GemO zustande gekommen sind, ein
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustandegekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wider-
sprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1

SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder

Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 der
SächsGemO genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Müller
Bürgermeister
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Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern im Monat Januar

zum 75. Geburtstag Frau Elisabeth Rau
Herrn Werner Schulze
Herrn Werner Hänel

zum 76. Geburtstag Herr Friedrich Schreyer
Herr Gerhard Hoffmann

zum 77. Geburtstag Frau Inge Eichhorn
Frau Liane Uhlmann
Herrn Dietmund Fischer

zum 79. Geburtstag Herrn Heinz Mauersberger
Herrn Eduard Koch

zum 80. Geburtstag Herrn Werner Hertwig

zum 81. Geburtstag Frau Gerda Suppan
Herrn Egon Hebert
Herrn Günter Schellenberger

zum 88. Geburtstag Frau Irmgard Bleek

zum 91. Geburtstag Frau Lena Fischer

Gemeinde – Kulturplan 2011

Januar

08.01.
17:00 – 22:00 Uhr
Weihnachtsbaumverbrennung
Ort: FFw Falkenau
Verantwortlich: Feuerwehr

26.01.
Tanz ins neue Jahr
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

28.01.
14:00 – 18:00 Uhr
Eisbadershow
Ort: Naturbad
Verantwortlich: Eisbader

Februar

19.02. (wetterbedingt)
Schlitten-Rennen
Ski-Rennen
Ort: Skihang
Verantwortlich: Skiclub

März

08.03.
Fasching
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

April

09.04.
18:00 – 24:00 Uhr
Musikfest
Ort: Turnhalle
Verantwortlich: Blaskapelle

20.04.
Ostertanz
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

24.04.
10:00 – 17:00 Uhr
Bewirtung auf dem Hetzdorfer Viadukt
Ort: Hetzdorfer Viadukt
Verantwortlich: Brückenverein

25.04.
10:00 – 16:00 Uhr
Bewirtung auf dem Hetzdorfer Viadukt
Ort: Hetzdorfer Viadukt
Verantwortlich: Brückenverein

30.04.
19:00 Uhr
Walpurgisnacht
Ort: Lehngut
Verantwortlich: Lehngut

Mai

01.05.
9:30 – 10:30 Uhr
Maibaumsetzen
Ort: Sportplatz
Verantwortlich: FFw

11.05.
Vollversammlung / Maientanz
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

15.05.
Crosslauf
Ort: Falkenau
Verantwortlich: Laufgruppe Falkenau

28.05.
Kinderfest im Kindergarten
Ort: Kindergarten
Verantwortlich: Kindergarten

Juni

02.06.
9:00 – 18:00 Uhr
Bewirtung auf dem Hetzdorfer Viadukt
Ort: Hetzdorfer Viadukt
Verantwortlich: Brückenverein

08.06.
Rosenfest
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

12.06.
10:00 – 18:00 Uhr
Musikalischer Frühschoppen 
auf d. Viadukt
Ort: Hetzdorfer Viadukt
Verantwortlich: Brückenverein

13.06.
10:00 – 17:00 Uhr
Bewirtung auf dem Hetzdorfer Viadukt
Ort: Hetzdorfer Viadukt
Verantwortlich: Brückenverein

19.06.
Konfirmation
Ort: Kirche – Pfarrer Butter

29.06.
Geburtstagsfeier des 2. Quartals
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

Lesen Sie bitte auf Seite 18 weiter.
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Juli

14. – 19.07.
Keglerausfahrt Seniorenclub
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

27.07.
Sommerfest
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

August

Zuckertütenfest
Ort: Kindergarten
Verantwortlich: Kindergarten

17.08.
Grillnachmittag
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

20.08.
Schulanfang
Ort: Schule
Verantwortlich: Schule / Flöha

September

14.09.
Herbstfest
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

28.09.
Geburtstagsfeier des 3. Quartals
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

Oktober

07.10.
Skifeuer - Disco
Ort: Sporthalle
Verantwortlich: Skiclub /FFw

08.10.
Ski-Feuer – Fußball-Turnier und Tanz
Ort: Sporthalle 
Verantwortlich: Skiclub / FFw

12.10.
Erntedankfest
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

November

09.11.
Weinfest
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

11.11.
17:00 Uhr
Martinstag
Ort: Kirche/Kiga
Verantwortlich: Kirche /Kiga

27.11.
14:30 – 18:00 Uhr
Pyramidenfest
Ort: vorm Volkshaus
Verantwortlich: Gemeinde

Dezember

14.12 und 15.12.
Weihnachtsfeier
Ort: Seniorenclub
Verantwortlich: S.-verein

Änderungen vorbehalten!

Werbung

Falkenau im Weihnachtsschmuck 2010

Winterliche Weihnachten mit Bergen von
Schnee gab es noch nicht so oft. Die
Tannen- und Fichtenbäumchen in den
Vorgärten hatten gleich doppelt zu tra-
gen: Die Schneelast und die darunter
hervorschauenden Lichterketten! Hun-
derte Schwibbögen und dutzende
Weihnachtsfiguren wie Engel, Bergmän-
ner und Nussknacker schmückten und
schmücken zurzeit noch die Fenster der
Falkenauer Einwohner. Unsere Ortspyra-

mide am Volkshaus, die schon vor Jah-
ren durch die künstlerisch gestaltete Py-
ramide auf Fredo Altermanns Grundstück
Nachwuchs erhielt, hat erneut eine wohl-
gestaltete „Schwester“ bekommen. Wer
einen winterlichen Spaziergang zum Kin-
derferienhof nicht scheut, kann das ca. 3
Meter hohe Kunstwerk im Außenbereich
bewundern.
Die Bewertungen zum schönsten Weih -
nachtsschmuck wurden bereits das 5.

Jahr in Folge, nach den bekannten Krite-
rien, am 20.12. von Bürgermeister Martin
Müller und 2 Mitgliedern des Kulturaus-
schusses vorgenommen. Die Preise – Ar-
tikel der erzgebirgischen Volkskunst –
wurden vom Bürgermeister vor Heilig-
abend überreicht und gingen gleichbe-
rechtigt an: Fam. Möbius/Kluge (Str. der
Einheit 47), Frau Elke Göbel (Dahlienweg
8), Frau Manuela May (Kinderferienhof,
Dorfstr. 17). (dW)
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Ab 7. Februar 2011 müssen alle neuen
Pkw- und Transportermodelle mit Tag-
fahrlicht ausgestattet sein, 18 Monate
später (ab August 2012) auch alle neuen
Nutzfahrzeugmodelle. Muss ich da ab
Februar 2011 mit meinem älteren Auto
auch am Tag mit Licht fahren, will Sylvia
K. aus Chemnitz wissen.
„Nein, eine generelle Lichtpflicht auch am
Tage schreibt diese EU-Regelung so nicht
vor“, erklärt Frank Koschela von DEKRA
in Chemnitz. Es wird lediglich so sein,
dass ab dem 7. Februar 2011 in den Ver-
kehr kommende neue Pkw- und Trans-
portermodelle mit Tagfahrlicht unterwegs
sein werden. Das spezielle Tagfahrlicht
schaltet sich beim Starten des Motors
automatisch ein und verlöscht auch erst

mit dem Abstellen des Motors. Fahrzeu-
ge, die diese Ausstattung noch nicht ha-
ben, müssen in Deutschland am Tage
nicht mit Licht fahren.“ 
Das Tagfahrlicht entbindet die Kraftfahrer
allerdings nicht vom vorgeschriebenen
Einsatz von Abblend- bzw. Fernlicht. Wer
beispielsweise am Tag in einen Tunnel ein-
fährt, muss das Abblendlicht einschalten.
Da beim Tagfahrlicht nur die speziellen
Lampen in der Fahrzeugfront leuchten,
wäre man im Tunnel sonst ohne Rücklicht
unterwegs. Tagfahrlicht ist deshalb nie-
mals als Ersatz für das Abblendlicht zu se-
hen.
DEKRA Experte Frank Koschela empfiehlt
jedoch allen Kraftfahrern, auch am Tage
mit Licht zu fahren: „Wer ein Fahrzeug-

modell ohne Tagfahrlicht nutzt, sollte das
Abblendlicht auch tagsüber einschalten.
In diesem Fall geht es um das Gesehen
werden, so wie es für Motorräder schon
seit vielen Jahren Usus ist.“ Die Funk-
tionskontrolle des Tagfahrlichtes bei den
neuen Fahrzeugmodellen wird zukünftig
auch Bestandteil der DEKRA-Hauptunter-
suchung sein. Weiter rät der Chemnitzer
DEKRA Experte: „Wer das Tagfahrlicht an
seinem Pkw selbst nachrüstet, muss un-
bedingt die gesetzlichen Anbaumaße und
elektrischen Schaltvorschriften beachten.
Derzeit müssen unsere Prüfingenieure
recht häufig unsachgemäße Nachrüstun-
gen des Tagfahrlichtes beanstanden.“

Pressebüro, Rolf Westphal
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Tagfahrlicht ab 2011 Pflicht

Am 1. Januar 2011 tritt das neue Lade-
nöffnungsgesetz in Kraft.
Zusätzlich zu den maximal vier verkauf-
soffenen Sonntagen aus besonderem
Anlass, über die die Gemeinden ent-
scheiden können, ist jetzt ein weiterer
örtlich begrenzter Sonntagsverkauf an-
lässlich eines besonderen regionalen Er-
eignisses möglich.
Bisher notwendige Rechtsverordnungen
der Gemeinden bei Einkaufsveranstal-
tungen wie beispielsweise Mitternachts -
shopping und der Öffnung von Verkaufs-
stellen in Kur-, Erholungs-, Ausflugs- und
Wallfahrtsorten an Sonn- und Feiertagen
entfallen. Neu ist auch die sogenannte
Korridorlösung (erlaubte Öffnungsdauer
von insgesamt 6 Stunden, auch aufteil-
bar) beim Verkauf von Zeitungen, Zeit-
schriften, Blumen, Bäcker- und Kondito-
reiwaren an Sonn- und Feiertagen.
„Sachsen hat nun ein Ladenöffnungsge-

setz, dass sich noch stärker an den Le-
benswirklichkeiten der Menschen orien-
tiert, den Bedürfnissen der Kunden
Rechnung trägt und den Händlern Frei-
heit und Flexibilität bietet, um ihre Kun-
den am besten zu erreichen“, erklärt der
Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, Sven Morlok (FDP). „Wir haben
die aktuelle Rechtssprechung berück -
sichtigt und einen angemessenen Aus-
gleich der Interessen von Kunden, Händ-
lern und Arbeitnehmern gefunden. Durch
den Wegfall bisher notwendiger Rechts-
verordnungen trägt das neue Gesetz zur
Staatsmodernisierung bei.“
Mit der bereits am 21. Dezember in Kraft
getretenen Änderung des Gesetzes über
Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen
können künftig Videotheken an Sonnta-
gen zwischen 12:00 und 20:00 Uhr und
Waschanlagen für Kraftfahrzeuge ganztä-
gig öffnen. Im Zuge dieser Änderung wur-

de auch die Sächsische Arbeitsschutzzu-
ständigkeitsverordnung angepasst, so
dass die Beschäftigung in Videotheken
und Waschanlagen möglich ist.
Ausgenommen sind die Feiertage nach
dem Sonn- und Feiertagsgesetz.
Die Gesetzestexte wurden im Sächsi-
schen Gesetz- und Verordnungsblatt
Nummer 14/2010 vom 20. Dezember
2010 veröffentlicht.

Sächsisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

Neue Regelung zur Ladenöffnung tritt in Kraft

Tradition hat einen Namen

Das Grosse Klassentreffen in der Mittelschule Flöha-Plaue

Für alle Schulabgänger der Jahrgänge 1992 – 2010
am Freitag, dem 07.10.2011, ab 18:00 Uhr

Für alle Schulabgänger der Jahrgänge bis 1992
am Samstag, dem 08.10.2011, ab 14:30 Uhr

Wir bieten:
- Catering (Kaffee, Kuchen, kaltes und warmes Buffet) 
- Besichtigung des neuen Mittelschulkomplexes
- Rundgang zu ehemaligen Plauer Schulen
- Programm
- Disco und LiveAct

Schreiben Sie oder rufen Sie uns umgehend an 
(Ende der Meldefrist: Februar 2011!)

Mittelschule Flöha-Plaue
Augustusburger Straße 79/81
Tel.: 03726 2638
Fax: 03726 724739
E-Mail: kontakt@mittelschule-floeha.de
Internet: www.mittelschule-floeha.de
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